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Art. 3 § 20 UmgrStG Die Anteile an
der ubernehmenden Korperschaft

UmgrStG - Umgrindungssteuergesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.01.2024

(1) Neue Anteile gelten mit dem Beginn des dem Einbringungsstichtag folgenden Tages als angeschafft. Soweit eine
Kapitalerhdhung nach & 19 nicht erfolgt, gilt die Gegenleistung mit Beginn des dem Einbringungsstichtag folgenden

Tages als bewirkt.

(2) Fur die Bewertung der Anteile und der sonstigen Gegenleistung im Sinne des Abs. 1 gilt Folgendes:

1. Im Falle der Gewahrung von Anteilen im Sinne des8 19 Abs. 1 und Abs. 2 Z 1 und 2 gilt der nach den88 16 und 17
maligebende Wert der Sacheinlage als deren Anschaffungskosten.

2. Kommt die Abfindung im Sinne des8 19 Abs. 2 Z 1 auslandischen Einbringenden zu, ist§ 6 Z 6des

Einkommensteuergesetzes 1988 sinngemal anzuwenden.
3. Zuzahlungen im Sinne des§ 19 Abs. 2 Z 3 kiirzen beim Empfanger die Anschaffungskosten oder Buchwerte.

4. Ausschittungen im Sinne des8§ 18 Abs. 2 Z 1 erhdhen ab Eintritt der Falligkeit die Anschaffungskosten oder
Buchwerte.

5. Kommt es in Féllen des§ 16 Abs. 1 oder Abs. 2 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes vorBGBI. | Nr. 163/2015 zur
Festsetzung der Steuerschuld, erhéhen sich ruckwirkend mit Beginn des dem Einbringungsstichtag folgenden
Tages die Anschaffungskosten oder Buchwerte entsprechend.

(3) Im Falle des§ 19 Abs. 2 Z 2 sind bei den abtretenden Gesellschaftern die Anschaffungskosten oder der Buchwert
der bisherigen Anteile weiterhin maRgebend. Bei von den Beteiligungsverhaltnissen abweichenden Wertverhaltnissen

ist 8 6 Abs. 2 anzuwenden.

(4) Bei Vorliegen der Voraussetzung des § 19 Abs. 2 Z 5 gilt folgendes:

1. Der nach den88 16und 17 maligebende Wert der Sacheinlage ist dem steuerlich malgebenden Wert der
bisherigen Anteile des Einbringenden an der Ubernehmenden Koérperschaft zuzuschreiben oder von ihm
abzuschreiben. Gehdren die Anteile an der Ubernehmenden Korperschaft nicht zum Betriebsvermdgen des
Einbringenden, bleibt ein Buchgewinn oder Buchverlust bei der Gewinnermittlung auBer Ansatz. Abs. 2 dritter und

vierter Satz ist anzuwenden.
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2. Besitzt die Ubernehmende Kdérperschaft alle Anteile an der einbringenden Koérperschaft, ist§ 3 Abs. 2 mit der
Maligabe anzuwenden, daf} bei der Ermittlung des Buchgewinnes oder Buchverlustes der steuerlich maRBgebende
Buchwert der Anteile an der Ubertragenden Korperschaft in dem Verhaltnis zu vermindern ist, in dem sich der
Wert der Ubertragenden Kérperschaft durch die Einbringung vermindert hat. 8 3 Abs. 3 ist anzuwenden. Der bei
der einbringenden Kdrperschaft entstehende Buchverlust oder Buchgewinn bleibt bei der Gewinnermittiung auRer
Ansatz.

3. Unterbleibt die Gewahrung von Anteilen, weil die Anteile an der einbringenden und der Ubernehmenden
Korperschaft in einer Hand vereinigt sind, sind die steuerlich maRgebenden Anschaffungskosten oder Buchwerte
der Anteile an der Ubertragenden Kérperschaft in dem AusmaR zu vermindern und im gleichen Ausmal3 bei den
Anteilen an der Ubernehmenden Koérperschaft zuzuschreiben, in dem sich die Werte der Anteile durch die
Einbringung verschieben. Der bei der einbringenden Korperschaft entstehende Buchgewinn oder Buchverlust
bleibt bei der Gewinnermittlung auBer Ansatz.

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBI. | Nr. 112/2012)

(6) Wird ein Kapitalanteil eingebracht, bei dem die Mdglichkeit der Besteuerung der stillen Reserven nach den
Regelungen des Einkommensteuergesetzes 1988 am Tag des Abschlusses des Einbringungsvertrages nicht gegeben ist,
sind 8 5 Abs. 1 und 2 sinngemal anzuwenden.

(7) Fur internationale Schachtelbeteiligungen im Sinne des§8 10 Abs. 2 des Korperschaftsteuergesetzes 1988 gilt
folgendes:

1. Entsteht durch eine Einbringung eine internationale Schachtelbeteiligung oder wird ihr Ausmaf3 durch neue Anteile
oder durch Zurechnung zur bestehenden Beteiligung verandert, ist hinsichtlich der bisher nicht
steuerbeglinstigten Beteiligungsquoten auf den Unterschiedsbetrag zwischen den Buchwerten und den hoéheren
Teilwerten 8 10 Abs. 3 erster Satz des Kdrperschaftsteuergesetzes 1988 nicht anzuwenden. Dies gilt nicht im Falle
des Entstehens der Steuerschuld nach § 16 Abs. 1a oder § 16 Abs. 2 auf Grund der Einbringung von Kapitalanteilen
im Sinne des 8 12 Abs. 2 Z 3.

2. Geht durch eine Einbringung die Eigenschaft einer Beteiligung als internationale Schachtelbeteiligung unter, gilt,
soweit fur sie keine Option zugunsten der Steuerwirksamkeit erkldart worden ist, der héhere Teilwert zum
Einbringungsstichtag, abzliglich auf Grund einer Umgriindung nach diesem Bundesgesetz von § 10 Abs. 3 erster
Satz des Korperschaftsteuergesetzes 1988 ausgenommener Betrage, als Buchwert.

(8) Kommt es auf Grund der Einbringung zum Wechsel der Gewinnermittlungsart, ist das sich nach den vorstehenden
Absatzen ergebende Ausmald der Anschaffungskosten oder des Buchwertes der Anteile um jene Betrage zu erhdhen
oder zu vermindern, die sich auf Grund von Anderungen des Betriebsvermégens nach§ 4 Abs. 10des

Einkommensteuergesetzes 1988 ergeben.

In Kraft seit 29.12.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/3
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2012/112
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/16
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/16
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/4
file:///

	Art. 3 § 20 UmgrStG Die Anteile an der übernehmenden Körperschaft
	UmgrStG - Umgründungssteuergesetz


